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Frankfu rter Allgemei ne Zeitu n g, Süddeutsche Zeitu ng

Die von lhnen gewünscht Auskunft über die Kostenaufstellung für die Anzeigen wird

nicht erteilt._Diese Auskunft berührt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Dritter. Gemäß

§ 6 Satz 2 IFG darf Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nur gewährt

werden, soweit der Betroffene eingewilligt hat. Die Betroffenen haben im

Drittbeteilig u ngsverfah ren ih re Einwi I li g ung n icht ertei lt.

Die Kostenentscheidung beruhtauf § 10lFG i.V.m. § 1Abs. 1 derVerordnung überdie

Gebühren und Auslagen nach dem lnformationsfreiheitsgesetz.

Rechtsbehelfsbeleh ru nq :

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Berlin erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

(&**l* be,
Dr. Christine Kahlen

(Leiteri n Referat Öffentl ich keitsarbeit)


